
 

  Wuppertal, den       
 
 
Stadt Wuppertal 
Ressort Umweltschutz 
106.29 -Untere Wasserbehörde- 
 
42269 Wuppertal 
 
 
 
 
I. Anzeige auf Versickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone 

(Flächenversickerung) ohne technische Anlage 
 
1. Antragsteller/in 
 
Name, Vorname:      Tel.:  
 
Straße/Hs.Nr. :      PLZ:            Wohnort:   
 
 
2. Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt u. versickert werden soll 
 
Gemarkung:   
 
Flur:         Flurstück/e:  
 
Straße/Hs.Nr.:       PLZ:                  Wuppertal 
 
 
3. Eigentümer/in des Grundstückes, auf dem das Niederschlagswasser anfällt und versickert 

werden soll 
 
Name, Vorname:      Tel.:  
 
Straße/Hs.Nr.:       PLZ:                Wohnort:  
 
 
4. Nutzung des unter 2. angegebenen Grundstücks: 
 
privat     

landwirtschaftlich   

gewerblich     Art des Gewerbes:  

 
5.  Niederschlagswasser - Kanalanschluss 
 
Besteht ein Anschluss an den öffentlichen Kanal? ja  nein  



- 2 - 

 
6.  Herkunft des anfallenden Niederschlagswassers 
Wie viel m2 Fläche entwässert über die belebte Bodenzone (Flächenversickerung)? 
 
Bebaute Flächen:       Befestigte Flächen: 

Dachfläche Wohnhaus            m² Terrasse          m² 

Dachfläche Garage        m² Balkon            m² 

Dachfläche Carport        m² Zufahrts-

/Stellplatzfläche 

       m² 

Sonstiges        m² Hoffläche         m² 

        m² Sonstiges        m² 

Summe         m² Summe        m² 

 
Gesamtfläche:                                    m² 
 
Bitte schraffieren Sie die angeschlossenen Flächen im Lageplan. 
 
7.  Belebte Bodenzone 

Für die Flächenversickerung muss mindestens eine unbefestigte Fläche (Wiese) in gleicher 
Größe zur Verfügung stehen, wie die befestigte Fläche, welche dort entwässert werden soll! 

   Zur Verfügung stehende Fläche =          m² 

 
 
8.  Hat die Fläche für die Flächenversickerung einen Mindestabstand von 
 
  -  2,0 m zur Grundstücksgrenze?      ja      nein    

  -  6,0 m zu unterkellerten Gebäuden?     ja      nein   
 
 
9.  Ist die Flächenversickerung bereits vorhanden?     ja      nein   
 
 
 
           
Datum, Unterschrift Antragsteller/in 
 
 
 
Einzureichende Unterlagen (2-fach): 

- ausgefüllte Anzeige 

- Lageplan mit Eintragung der Gebäude, Verlauf der Regenrohre und Darstellung der Fläche für die 
Flächenversickerung sowie Schraffur (nicht rot) der an die Flächenversickerung angeschlossenen 
Flächen 
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 Information 

nach Artikel 13 und Art. 14  Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

  

Feststellung der Gemeinwohlverträglichkeit bei Flächenversickerungen 

Verantwortliche/r 

 

Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
Ressort Umweltschutz 
Untere Wasserbehörde 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
 
Telefon: 0202/563 – 5563 
E-Mail: Untere-Wasserbehoerde@stadt.wuppertal.de 
www.wuppertal.de  

Datenschutzbeauftragte/r 

 

Stadt Wuppertal 
000.6 Datenschutz 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
  
datenschutz@stadt.wuppertal.de  
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/000.6/datenschutz.php 

Zweck/e der 
Datenverarbeitung 
 

Feststellung der Gemeinwohlverträglichkeit 
Gewässeraufsicht 

Wesentliche 
Rechtsgrundlage/n 
 

§ 49 Landeswassergesetz NRW 
§ 101 Wasserhaushaltsgesetz 
 

Datenkategorien 
 
 
 
 

Antragsbearbeitung 
Gewässeraufsicht 

Datenherkunft / -quelle 
 
 
 
 

Quellen: 
Direkterhebung bei den Betroffenen 
 

Verpflichtung zur 
Bereitstellung der Daten, 
Folgen bei 
Nichtbereitstellung  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich (§ 
101 WHG) vorgeschrieben.  
 
Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten: 
(Die Folgen könnten sein: keine Fall- / Antragsbearbeitung, 
Ordnungsgeld) 

mailto:Untere-Wasserbehoerde@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de/
mailto:datenschutz@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/000.6/datenschutz.php
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 Empfänger und 
Kategorien von Empfängern 
der Daten 
 

Einzelfall und anlassbezogen an die übergeordneten 
Landesbehörden (Bezirksregierung bzw. Umweltministerium des 
Landes NRW) sowie den Trägern der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht. Die Daten werden Einzelfall bzw. 
anlassbezogen an Ordnungskräfte für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung weitergegeben. 
 
 

Dauer der Speicherung  
und Aufbewahrungsfristen 
 

Bis zu 10 Jahre nach der Beendigung der Versickerung.  
 
 

Rechte der betroffenen 
Person 
 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die 
gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

 Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung 

 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen 
besonderer Umstände 

 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei 
Datenschutzverstößen 

Zuständige  
Aufsichtsbehörde 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 / 38424-0 
Email: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet:  www.ldi.nrw.de  

 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
http://www.ldi.nrw.de/

